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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung I Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 17.11.2005

Vorlage Nr. 05-F-01-0073

Newsletter 2 der Kurbetriebe
- Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 20.09.2005 -
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten,
ein externes Gutachten zum Newsletter 2 'Parkhaus unter dem Bowling-Green' der 
Kurbetriebe zu erstellen, das Auskunft darüber gibt

ob in dieser Publikation Aussagen getroffen werden, die als parteipolitisch zu werten 
sind;
inwieweit Dezernenten in Publikationen, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, 
generell parteipolitische Aussagen treffen dürfen;
ob die im Newsletter zitierten Aussagen von Stadtrat Bendel mit den beamtenrechtlichen 
Pflichten zur (partei-)politischen Mäßigung und mit dem Gebot vereinbar sind, städtische 
Mittel nicht für parteipolitische Zwecke einzusetzen.

Der Magistrat wird ferner gebeten zu berichten, ob er inzwischen Schritte unternommen 
hat – und wenn ja welche – um einen weiteren Missbrauch städtischer 
Veröffentlichungen für parteipolitisch motivierte Verunglimpfungen in Zukunft zu 
verhindern.
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Beschluss Nr. 0502

 
 Der Antrag wird abgelehnt.
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Dem Magistrat Wiesbaden,          .11.2005
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,           .11.2005
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Dezernat V Diehl
mit der Bitte um Kenntnisnahme Oberbürgermeister
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